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Treue durch
Strafandrohung
(Antwort auf eine Zuschrift)

Liebe Frau Katharina!

Sie schicken mir einen
Zeitungsausschnitt aus der Tagespresse,
wonach das italienische Justizministerium

eine Gesetzesvorlage
ausgearbeitet hat, in der u. a. vorgesehen

ist, daß auch Ehemänner in
Zukunft wegen Ehebruchs vor
Gericht gezogen werden können.
(Nach dem geltenden Recht ist dies

nur für Ehefrauen und ihre
Liebhaber der Fall.) Dieser Stand der

Dinge war mir bekannt.

Sie stellen in Ihrer Zuschrift die

Frage: «Wie wäre es, wenn in der
sauberen Schweiz die Ehemänner

wegen Ehebruchs vor den Richter
zitiert werden könnten?» (Gemeint
ist, vor den Strafrichter.) «Vielleicht

würde mancher Don Juan
doch ein wenig zum Nachdenken

angeregt und würde sich überlegen,
welch namenloses Leid er über
Frau und Kinder bringt, die er so

schmählich hintergeht. Wenn wir
das Stimmrecht besäßen, könnten
wir uns Italiens Maßnahmen zum
Vorbild nehmen. Damit könnten
wir vielleicht manches Unheil
verhüten.»

Dazu wäre Verschiedenes zu sagen.

Erstens haben wir bereits die
Möglichkeit, den ungetreuen Ehepartner

(ob Mann oder Frau) vor den
Strafrichter zu bringen, samt
illegitimer Partnerin, oder ebensolchem

Partner. Von diesem
Gesetzesparagraphen wird aber sozusagen
nie Gebrauch gemacht. Wenn Sie
dies erstaunt, überlegen Sie sich
einmal die Sachlage: da wird also

(da Sie nur von den Männern
reden) der Seitenspringer vom
Gericht zu einem Gefängnisaufenthalt
verurteilt. Und nachher? Nachher
holt seine Frau ihn ab vor dem

großen Tor, und alles ist in Butter.

Oder am Ende doch nicht? Ich
fürchte, daß der Mann dadurch
nicht zur Monogamie erzogen werden

kann. Im Gegenteil. Er wird
der Gattin, die ihn hinter Gitter
gebracht hat, nicht anhänglicher
sein, als vorher. Er wird sich nur
um größere Vorsicht und Diskretion

bemühen, - was immerhin
auch schon etwas ist.

Wenn Sie sich das alles überlegen,
werden Sie sicher einsehen, warum
der Gesetzgeber diese Strafklage
wegen Ehebruchs an eine Bestimmung

geknüpft hat: sie kann nur
eingereicht werden, wenn die Scheidung

durchgeführt wird.
Trotzdem wird kein Gebrauch
davon gemacht, oder sozusagen
keiner. Nämlich entweder will man
nicht scheiden, aus welchen Gründen

immer, oder aber man geht
auseinander, und dann ist es einem
meist gleichgültig, wenn der schuldige

Teil strafrechtlich ungeschoren

davonkommt. Was soll uns
jetzt noch ein Strafverfahren
gegen ihn und die betreffende
Person?

Italien kennt keine Scheidung. Was
dabei herauskommt, wenn von jetzt
an eine Strafklage gegen den
Ehemann möglich ist (bei munter
fortbestehender Ehe) wird sich zeigen.

Ein «Fortschritt) ist insofern zu
verzeichnen, nämlich daß von jetzt
an nicht mehr nur die italienische
Gattin, sondern auch der Ehemann

vor Strafgericht gezogen werden
kann. Daß die politisch zum Teil
sehr aktiven Italienerinnen diese

Gleichsetzung der Geschlechter
erreicht haben, ist wohl kaum zu
bezweifeln, da haben Sie sicher recht,
aber wie gesagt, wir haben keinen
Anlaß, «uns Italiens Maßnahmen
zum Vorbild zu nehmen». Eher
umgekehrt: ich bin der Meinung
aller fortschrittlich gesinnten
Italiener, daß eine Scheidung möglich
sein sollte, ohne daß dabei die
Leute mit ihrer Religion zerfallen.

Wirklich als Fortschritt zu bezeichnen

wäre eher ein anderer Teil
derselben G.esetzesvorlage, wonach mit
den minimalen Strafen für «Mord
aus beleidigter Familienehre»
abgefahren werden soll.
Natürlich war der Film «Divorzio
allTtaliana> überspitzt, aber er
zeigt trotzdem deutlich auf, was
sein Sinn (bei allem amüsanten
Unsinn) ist. Wenn die neue Gesetzesvorlage

durchkommt, wird sich der
liebe Gatte nicht mehr sagen können:

«Wenn ich sie nicht umbringe,
kann das noch zwanzig Jahre dauern.

Wenn ich sie aber umbringe,

bin ich in spätestens zwei Jahren
ein freier Mann und kann das
herzige, junge Mädchen hochoffiziell
heiraten.» (Die «verletzte Gatten-
ehre> organisiert er aufs trefflichste.)

Nein, liebe Frau Katharina, so
einfach wie Sie sich das vorstellen, ist
es nicht, das mit dem Strafgesetz

wegen Ehebruchs. Wer - bei uns -
«genug hat>, kann sich scheiden

lassen, wenn alles andere nichts
nützt. Die Strafklage aber wird er
(oder sie) dann wie gesagt, meist
sein lassen. Die hat der Gesetzgeber

wohl nur als Konzession an
besonders Rachsüchtige vorgesehen.

Unheil, wie Sie glauben,
verhütet man dadurch sicher nicht.
Mit freundlichem Gruß Bethli

Ein besserer Mensch

Ich rauche nicht mehr; nie mehr.

Wäre ja blödsinnig, wenn ich wieder

anfangen würde, jetzt - wo ich
mich selbst überwunden habe. Es

war nicht so schwierig aufzuhören.
Wie alle Heroen, konnte ich es

von einer Minute auf die andere
seinlassen. Welch ein Triumph
menschlichen Willens! Noch stinken

die Stummel im Aschenbecher

vor mir, erbärmlich stinken sie,

aber ich lasse sie stehen als Mahnmal;

falls mich doch noch einmal
Lust locken sollte

Elf Uhr fünfzehn ist es jetzt, ich
kann nicht arbeiten. Unkonzentriert.

Gestern zuviel geraucht. Ich
notiere im Kalender: Heute 11 Uhr
letzte Zigarette!!!
Im Kaffeehaus nebenan lese ich

Zeitung, esse vier Gipfel. Herrlich,
wie sich der Appetit wieder
einstellt, wenn man nicht raucht. Ich
eile in das Tabaklädeli. Sie tut mir
ja leid, die Frau Frei, sicher war
ich ihr bester Kunde, schließlich
aber, meine Gesundheit geht vor.
Frau Frei, sage ich, leider werden
wir uns jetzt nicht mehr so oft
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